
Wahlprinzipien die Leitung der Wahlen durch demokratisch gebildete 
Wahlkommissionen, die Volksaussprache über die Grundfragen der 
Politik und die Aufstellung und Prüfung der Kandidaten durch die 
Wähler.

(2) Die Arbeiter, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der Intelli
genz und anderen Werktätigen entsenden durch die Wahlen ihre be
sten Vertreter als Abgeordnete in die Volksvertretungen.

(3) Die Abgeordneten erfüllen ihre verantwortungsvollen Aufga
ben im Interesse und zum Wohle des werktätigen Volkes der Deut
schen Demokratischen Republik. Sie halten enge Verbindung mit 
ihren Wählern und Arbeitskollektiven und wirken mit den Ausschüs
sen der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik 
und den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere den Gewerk
schaften in den Betrieben, zusammen. Sie sind verpflichtet, ihren 
Wählern regelmäßig Rechenschaft über die Tätigkeit ihrer Volksvertre
tung und über ihre eigene Arbeit zu geben und für eine gewissenhafte 
Bearbeitung der Vorschläge, Hinweise und Kritiken der Bürger Sorge 
zu tragen. Jeder Abgeordnete kann bei gröblicher Verletzung seiner 
Pflichten von den Wählern abberufen werden.

§2
(1) Die Volkskammer und die Volksvertretungen in den Bezirken, 

Kreisen, Städten, Stadtbezirken und Gemeinden werden von den Bür
gern in freien, allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen auf die 
Dauer von 5 Jahren gewählt.

(2) Alle wahlberechtigten Bürger haben das gleiche Recht, zu wäh
len und gewählt zu werden.

(3) Die Angehörigen der bewaffneten Organe der Deutschen De
mokratischen Republik haben wie alle anderen wahlberechtigten Bür
ger das Recht, zu wählen und gewählt zu werden.

(4) Alle wahlberechtigten Bürger nehmen an den Wahlen auf glei
cher Grundlage teil. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme zur Wahl 
der jeweiligen Volksvenretung.

(5) Das Wahlgeheimnis ist gewährleistet.

§3
(1) Wahlberechtigt für die Wahlen zur Volkskammer sind alle Bür

ger der Deutschen Demokratischen Republik, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Wahlberechtigt für die Wahlen zu den Bezirks- und Kreistagen, 
Stadtverordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und 
Gemeindevertretungen sind alle Bürger der Deutschen Demokrati
schen Republik, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und 
ihren Wohnsitz in dem betreffenden Bezirk, dem Kreis, der Stadt, dem 
Stadtbezirk oder der Gemeinde haben.
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